
Prostituierten- 
schutzgesetz

Hinweise und Informationen
für Prostituierte

•	 kostenlos, bundesweit und in 17 Sprachen:

•	 für schwangere Frauen in Not, rund um die 
Uhr, in 17 Sprachen:

•	 sind kostenfrei und anonym 

•	 bieten umfassende Beratung

•	 vermitteln gegebenenfalls an andere 
Beratungsstellen

•	 helfen beim Umgang mit Behörden

•	 beraten teilweise in mehreren Sprachen

4. Die Beratungsstellen 5. Hilfe und Beratung  



Frau Ramona Schuh
Fachgebiet Öffentliche Ordnung
Briegelackerstraße 21
76532 Baden-Baden
2.OG, Zimmer 08

Tel.: 07221 93-18 14
oeffentliche.ordnung@baden-baden.de

•	 offenes Gespräch über das neue 
Gesetz, Aufklärung über Rechte und 
Pflichten

•	 Informationen zur sozialen 
Absicherung während der 
Beschäftigung und im Krankheitsfall

•	 Aufzeigen von gesundheitlichen und 
sozialen Beratungsangeboten, die  
jederzeit erreichbar sind

•	 Allgemeine Erläuterung der 
bestehenden	Steuerpflicht

•	 es gelten die allgemeinen Bestim-
mungen des Arbeitsrechts und 
Arbeitsschutzes

•	 Anmeldung zur Sozialversicherung, 
Zahlung von Beiträgen in die Kran-ken-, 
Arbeitslosen-,	Renten-,	Pflege-	und	
Unfallversicherung 

•	 Merkblatt zur Krankenversicherung für 
Prostituierte: www.bmfsfj.de/merkblatt-
krankenversicherung

•	 Informationen zur 
Arbeitslosenversicherung gibt es 
beim örtlichen Jobcenter oder bei 
der Bundesagentur für Arbeit: www.
arbeitsagentur.de

•	 Steuern müssen gezahlt werden

•	 Steuerpflicht	gilt	sowohl	für	
Selbstständige als auch für Angestellte

•	 die Einkünfte unterliegen 
bei Selbstständigkeit der 
Einkommenssteuer

•	 bei Beschäftigten unterliegen die 
Einkünfte der Lohnsteuer

•	 weitere Informationen erhalten Sie beim 
Finanzamt

1. Ihre Ansprechpartnerin 2. Allgemeine Infos zur  
sozialen Absicherung

3. Allgemeine Infos zur  
Steuerpflicht


